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[1666 ? ] 1
UEBERBLICK UEBER DIE BUENDNISPOLITIK DER EIDG. ORTE MIT OESTER¬

REICH UND DER FREIGRAFSCHAFT BURGUND

s . AH 42/15 und 42/17 . ^

Während AH 42/15 hier in AH 63/74 vollständig wiedergegeben ist,
finden sich von AH 42/17 nur einige Bruchstücke . Es sind dies
die erste Seite sowie auf der vierten Seite die Zeilen 13 - 26.
Teilweise identisch ist auch der 1 . Abschnitt auf der zweiten

Seite . Dieser lautet hier in AH 63/74 folgendermassen:
"Es ist nit Zue Zweifflen dass durch den Jn dem Tractat de anno 1511 [ - Erb¬

einung mit Oesterreich - ] Einbegriffen vohrbehalt des heyligen Stuels 3 des

Römischen Rheichs unndt aller deren mit Welchen die lobl . ohrt schriftlich

Verbundten unndt Jnn Vereinigung und Pündtnussen gestandten 3 sie mit Ebenmäs-

sig auch dardurch verstandten haben die mit der Cronn franckhreich häbendte

Pündtnuss Tractaten vohrzuebehalten 3 unndt das geben 3 Wass Masen die lobl.

ohrt geglaubt 3 das sie Zu dem vohnn dem hauss [ H a b s b u r g - ] Österreich

gegen Jhnen beschehnen vohrschlägen verstehen könten 3 unndt ob sie vermeint

haben 3 das sie mit demselben hauss Jnn Neüwen Tractat Eingehen Konten . "

Nach diesem Text findet sich hier in AH 63/74 noch folgender in
AH 42/17 nicht aufgeführter Abschnitt:
"Der dem Anno 1516 mit der Cronn franckhreich getroffnen Ewigen fridten 3 undt

fiem andern Articul der Pündtnus [ von 1663 ] nit Rachtheilig Wehre 3 undt ohne

dass sie sich derselben Tractaten Entgegen verobligieren thedtendt 3 des Kö¬

nigs [Ludwig  XIV . ] findten [ - hier konkret wohl die Freigrafschaft Bur-
j

gund gemeint - ] hilff und beystandt Zue thuen 3 wan sich Krieg zwüschendt bei¬

den Cronen [ Frankreich und Spanien s welch letzteres über die Freigrafschaft

herrschte ] erheben wurdten . "

1) , DatJ-GPung erschlossen aufgrund von AH 63/77 , das von der gleichen Hand wie
AH 63/74 stammt.



2 ) Die in Band 42 getrennt aufgeführten Regesten 42/15 und 42/17 sind als ein
einziges Dokument zu betrachten.

Von anderer Hand als in AH 42/15 und 17 , doch dieselbe wie AH 63/77
AH 63 , 151 - 152
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